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Ergebnisse in Kurzform

Teil  1 Fusionskonflikte

Bei jeder Veränderung von Gebietsgrenzen gerät das bislang bestehende gesellschaftliche Gefüge eines Raumes ins Wanken und ein neues konstituiert sich. Die bei Gemeindeneugliederungen in der Regel auftretenden Konflikte lassen sich drei Gruppen zuordnen:
1. Machtpolitisch-statusbezogene Konflikte, bei denen es um Partizipation, politischen Einfluss und Steuerungsmöglichkeiten im neuen Raum geht. Je nach politisch-geographischer Zuordnung streben die Akteure entweder an, ihre Macht auszubauen oder ihre derzeitige Macht zu sichern. Drohende Machtverluste sind Anlass für hartnäckigen Widerstand gegen Fusionen.  

2. Ökonomisch-finanzielle Konflikte. Eine Neugliederung kann die finanzielle Situation der Gemeinde insgesamt wie auch jedes steuerzahlenden Bürgers verbessern oder verschlechtern. Entscheidend hierbei ist die veränderte Stellung im Zentralörtlichen System, einwohnerbezogene Schlüsselzuweisungen des Landes, Umlagen, wirtschaftliche Beteiligungen (Betriebe, Zweckverbände) und Haushaltsdefizite der ehemaligen Gemeinde wie auch veränderte Hebesätze bei Kommunalsteuern, Gebühren und Beiträgen. 

3. Lebensweltlich-identifikatorische Konflikte (soziale, kulturelle und emotionale Aspekte, Bezugnahme auf Traditionen und naturräumliche Identitäten) haben zwar keine besonders große Bedeutung bei der eigentlichen Positionierung einzelner oder kollektiver  Akteure im Prozess der Neugliederung, sie lassen sich je doch besonders zur Mobilisierung breiter Bevölkerungsteile für oder gegen eine Position instrumentalisieren. So erhalten sie oft in der öffentlichen Debatte einen großen Stellenwert. 

Neues Machtgleichgewicht: Die macht- und status-bezogenen sowie die ökonomisch-finanziellen Konflikte werden sich kurz- bis mittelfristig entlang neuer Konfliktlinien organisieren. Die kommunale Elite positioniert sich neu. Unlösbare Konflikte aus diesem Bereich, aber auch „irrationale“ Konflikte in den zwangsfusionierten Gemeinden könnten wirksam mit Mediationen bearbeitet werden, bei denen die meinungsbildenden Persönlichkeiten, die Schlüsselpersonen aus Politik und Verwaltung, die ihr Beziehungsgeflecht und ihre Macht zur Durchsetzung raumrelevanter Interessen massiv zu nutzen wissen, beteiligt werden. 

Neue Identität: Der Verlust der alten Grenzen hat einen Identitätsschub für die Dörfer und kleinen Gemeinden gebracht. Allerdings wird lokale Identität für die nachwachsende Generationen vermutlich zu keiner Kommunikationsschranke. Es bildet sich vielmehr eine gestufte Identität für den Ortsteil und die Gesamtgemeinde heraus. Die Gemeinschaftsidentität für die neue Gemeinde kann durch Aktionen, Feste und Events und gute Nachrichten, was die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung betrifft, gefördert werden. Die Änderungen im Ortsteilrecht mildern den politischen Gestaltungsverlust etwas ab und eröffnen Spielräume zur Mitbestimmung in Fragen, die den Ortsteil betreffen.

Teil 2 Überörtliche Steuerung

Neujustierung der Landes- und Regionalpläne notwendig:  Die überörtliche Planung (Landes- und Regionalplanung) muss auf die Gemeindegebietsreform mit modifizierten Zielen in den Raumordnungsplänen reagieren. In einer kleinteiligen „Gemeindelandschaft“, wo jeder Ort zugleich selbständige Gemeinde ist, reicht es aus, eine ganze Reihe von überörtlichen Zielen auf die Gemeinde zu beziehen, das reduziert den Darstellungsaufwand von Raumordnungsplänen ohne große Abstriche in der Steuerungswirkung. Nach der Vergrößerung der Gemeindegebiete müssen die Festlegungen in Landes- und Regionalplänen auf Ortsteile, Ortskerne (Innenstadt, Stadtzentrum, City, Versorgungskern), Standorte oder Flächen (Vorrang- und Eignungsgebiete) bezogen werden, wenn die Raumordnung einen empfindlichen Steuerungsverlust bei der Wahrnehmung überörtlicher Belange vermeiden will. Dazu zählen u.a. (vgl. ROG):

· ausgeglichene „wisök“-Verhältnisse (wirtschaftlich, infrastrukturell, sozial, ökologisch, kulturell) in den Teilräumen, 

· Daseinsvorsorge: wirtschaftliche Auslastung, effiziente Nutzung der öffentlichen Infrastruktur, Mindestgrößen u. Einzugsbereiche für spezialisierte öffentliche Infrastruktur (Bsp. Schulen/Fachlehrer, sonstige untere Landesbehörden/z.B. Ämter für Immissionsschutz (über-kreislich, vgl. § 7 Abs. 3 Landesorganisationsgesetz Brandenburg), 

· Verkehrsvermeidung, und -verlagerung

· Immissionsschutz

· Erholung

· Reduzierung des Flächenverbrauchs, Freiraumschutz.

Steuerungsaufgaben der Raumordnung ausgeweitet: Für die Raumordnung haben sich mit Wohlstand und Motorisierung die überörtlichen Aufgaben der Steuerung ausgeweitet - so wie sich der Aktionsraum des Bürgers über die Gemeindegrenze hinweg auf einen überörtlichen Raum gedehnt hat.

Weitere Anlässe für die Überarbeitung der Raumordnungspläne im Land Brandenburg sind: 

· veraltete Pläne: Bezüge auf untergegangene Körperschaften, Veränderungen der eV/äE-Abgrenzung, 

· die zu erwartende Welle von Flächennutzungsplanaufstellungen und –änderungen nach der Gemeindegebietsreform. 

· Der demografische Wandel (weniger Einwohner) erfordert Anpassungen im Zentrale-Orte-System. 

· Die Finanzkrise des Landes verlangt eine stärkere Konzentration der Förderung, heute hat jede zweite Gemeinde eine herausgehobene zentralörtliche Funktion (einschließlich Gemeinden mit besonderer Funktion), jede dritte Gemeinde ist Zentralort (Ober- bis Kleinzentrum) und jede elfte ein Entwicklungsstandort des Leitbildes Dezentrale Konzentration 

· 30-ha-Strategie der Bundesregierung bis 2020

· Gerichtsurteile zu Raumordnungsplänen haben zur Nichtigkeit wichtiger Festlegungen geführt.

Strategische Steuerungsbereiche der Raumordnung: Belange der Raumordnung können am besten durch eine Steuerung in vier strategischen Bereichen der Siedlungsraumentwicklung wahrgenommen werden: 

1. Wohnsiedlungstätigkeit

2. Gewerbliche und industrielle Nutzung

3. Einzelhandel

4. Zentralörtliche Einrichtungen, Infrastruktur

Das Recht gebietsscharfer Festlegungen überörtlicher Planungsträger: So wie die staatliche Wasserbehörde die Trinkwasserbrunnen durch genaue Schutzzonen vor Verschmutzung bewahrt und die Gemeinde solche Festlegungen nachrichtlich zu übernehmen hat, so verlangt etwa die Vermeidung und Verlagerung von Verkehr eine Konzentration und Mischung von Siedlungsfunktionen an bestimmten Raumpunkten: z.B. in Zentralen Ortsteilen und an Haltepunkten des Schienenverkehrs. Während wir überörtlichen Fachplanungen wie Wasserschutz, Naturschutz, Bodenschutz, Bergbau, Verteidigung ohne weiteres ein Recht auf diese Genauigkeit bei der Abgrenzung ihrer Flächennutzungen und damit zugleich den Eingriff in die Kommune zubilligen, wird bei dem Versuch der Raumordnung, eine innergemeindliche Konkretisierung ihrer Ziele vorzunehmen, sehr schnell  auf Artikel 28 Grundgesetz verwiesen. Dabei wird oft übersehen, dass dieser Artikel die Gemeinde nur in dem Bereich der örtlichen Angelegenheiten vor höherer Gewalt schützen soll. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seiner Entscheidung von 15. Mai 2003 (BVerwG 4 CN 9.01)
 zu einer strittigen standortexakten Ausweisung der Neuen  Messe für die Stadt Stuttgart im Regionalplan Leitsätze formuliert, die der Landes- und Regionalplanung Rückendeckung für einen problemadäquaten Gebietsbezug ihrer Ziele geben. 
Innergemeindliche Festlegungen der Raumplanung bundesweit verbreitet: Bei der überwiegenden Zahl der untersuchten Landes- und Regionalpläne wurden innergemeindliche Festlegungen in einem oder mehreren der vier strategischen Bereiche der Siedlungsraumsteuerung vorgefunden.
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